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Gesetz
zur Erhaltung der Denkmale 

in der Deutschen Demokratischen Republik 
— Denkmalpflegegesetz —

vom 19. Juni 1975

In der Deutschen Demokratischen Republik ist die Pflege 
des kulturellen Erbes Anliegen der sozialistischen Gesell
schaft und ihres Staates.

Die Deutsche Demokratische Republik verfügt über einen 
bedeutenden Besitz an Denkmalen, die von geschichtlichen 
Entwicklungen und progressiven Taten zeugen, die städte
bauliche und landschaftsgestalterische, bau- und bildkünst
lerische, handwerkliche und technische Leistungen aus der 
Vergangenheit bis in die Gegenwart repräsentieren.

Die Erhaltung und Erschließung dieser Denkmale der 
Geschichte und Kultur gehören zu den Elementen des rei
chen kulturellen Lebens der sozialistischen Gesellschaft. 
Deshalb beschließt die Volkskammer folgendes Gesetz:

I.
Ziel, Inhalt und Grundsätze der Denkmalpflege

§ 1
(1) Ziel der Denkmalpflege ist es, die Denkmale in der 

Deutschen Demokratischen Republik zu erhalten und so zu 
erschließen, daß sie der Entwicklung des sozialistischen Be
wußtseins, der ästhetischen und technischen Bildung sowie 
der ethischen Erziehung dienen. Das erfordert die Erfor
schung, Interpretation und Popularisierung der Denkmale, 
ihre Erfassung und ihren Schutz, ihre planmäßige Konservie
rung und Restaurierung nach wissenschaftlichen Methoden.

(2) Die Denkmale der revolutionären Traditionen des deut
schen Volkes, der internationalen und der deutschen Arbei
terbewegung, des antifaschistischen Widerstandskampfes und 
der Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik sind 
so zur Geltung zu bringen, daß sie zur Verwirklichung der 
Ideen des sozialistischen Patriotismus und proletarischen 
Internationalismus beitragen.

(3) Die Denkmale sind in die Gestaltung der Städte, der 
Dörfer und der Landschaft so einzubeziehen, daß unverwech
selbare Ensembles von geschichtlicher Aussage und künstle
rischer Wirkung entstehen. Das schließt eine ihrer Eigenart 
entsprechende Nutzung für die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen, insbesondere für 
das geistige und kulturelle Leben, für die Erholung und den 
Tourismus, ein.

§ 2
Für die Denkmalpflege sind die zentralen Staatsorgane so

wie die örtlichen Volksvertretungen mit ihren Räten verant
wortlich. Sie lösen diese Aufgabe unter Einbeziehung der 
Bevölkerung mit den wirtschaftsleitenden Organen, den Be
trieben und Einrichtungen, der Nationalen Front der DDR, 
den gesellschaftlichen Organisationen, insbesondere dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, der Freien Deutschen 
Jugend, dem Kulturbund der DDR, derp Bund der Architek
ten der DDR, dem Verband Bildender Künstler der DDR und 
der Kammer der Technik.

§3
(1) Denkmale im Sinne dieses Gesetzes sind gegenständ

liche Zeugnisse der politischen, kulturellen und ökonomischen 
Entwicklung, die wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen 
oder wissenschaftlichen Bedeutung im Interesse der sozialisti
schen Gesellschaft durch die zuständigen Staatsorgane gemäß 
§ 9 zum Denkmal erklärt worden sind.

(2) Zu den Denkmalen gehören:
— Denkmale zu bedeutenden historischen und kulturellen 

Ereignissen und Entwicklungen oder zu Persönlichkeiten 
der Politik, der Kunst und Wissenschaft wie Bauten oder 
andere Wirkungsstätten und ihre Ausstattungen, Befesti

gungsanlagen, Schlachtfelder und Grabstätten, Standbilder, 
Gedenksteine und Tafeln;

— Denkmale zur Kultur und Lebensweise der werktätigen 
Klassen und Schichten des Volkes wie typische Siedlungs
formen, Wohn- und Arbeitsstätten mit ihren Ausstattun
gen;

— Denkmale der Produktions- und Verkehrsgeschichte wie 
handwerkliche, gewerbliche und landwirtschaftliche Pro
duktionsstätten mit ihren Ausstattungen, industrielle und 
bergbauliche Anlagen, Maschinen und Modelle, Verkehrs
bauten und Transportmittel;

— Denkmale des Städtebaus und der Architektur wie Stadt- 
und Ortsanlagen, Straßen- und Platzräume, Stadtsilhouet
ten und Ensembles, Burgen, Schlösser, Rathäuser, Bürger
häuser, Theater und andere Kulturbauten, Kirchen, Klö
ster oder Teile von ihnen wie Tore, Erker, Treppen, 
Innenräume, Decken und Wandgestaltungen, Kleinarchi
tekturen und Ausstattungen;

— Denkmale der Landschafts- und Gartengestaltung wie 
Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe, Wallanlagen und 
Alleen;

— Denkmale der bildenden und angewandten Kunst wie 
Werke und Sammlungen der Malerei, der Grafik, der 
Plastik, des Kunsthandwerks, des Musikinstrumentenbaus.

§4
(1) Denkmale stehen als kultureller Besitz der sozialisti

schen Gesellschaft unter staatlichem Schutz.
(2) Der staatliche Schutz erstreckt sich auf die gesamte 

Substanz eines Denkmals als Träger seiner geschichtlichen 
und wissenschaftlichen Aussage und seiner künstlerischen 
Wirkung.

(3) In den Schutz der Denkmale wird ihre Umgebung ein
bezogen, soweit sie für die Erhaltung, Wirkung und gesell
schaftliche Erschließung des Denkmals von Bedeutung ist.

§5
(1) Denkmale werden klassifiziert und einheitlich gekenn

zeichnet. Sie werden entsprechend ihrer Bedeutung auf der 
zentralen Denkmalliste, der Bezirksdenkmalliste oder der 
Kreisdenkmalliste erfaßt.

(2) Gegenstände und Sammlungen, die zu den Fonds der 
staatlichen Museen, Bibliotheken und Archive gehören, sowie 
Bodenaltertümer sind nicht als Denkmal im Sinne dieses Ge
setzes zu erfassen. Ihre Beziehungen zur Denkmalpflege 
werden gesondert geregelt.

II.
Aufgaben und Verantwortung der Staatsorgane

§ 6
Der Ministerrat gewährleistet die zentrale staatliche Lei

tung und Planung der Denkmalpflege. Er beschließt die kul
turpolitischen und ökonomischen Maßnahmen für den Schutz, 
die Pflege und die gesellschaftliche Erschließung der Denk
male und sichert, daß die denkmalpflegerischen Aufgaben in 
die Volkswirtschaftsplanung einbezogen werden. Er bestätigt 
die zentrale Denkmalliste.

§7
(1) Der Minister für Kultur ist für die Verwirklichung 

der vom Ministerrat gestellten Aufgaben auf dem Gebiet 
der Denkmalpflege verantwortlich. Er regelt im Rahmen sei
ner Verantwortung die Grundfragen und die Methodik der 
Denkmalpflege und sichert ihre Anwendung.


